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 Veröffentlicht am 21.02.2024

Norm

AktG §65

1. AktG § 65 heute

2. AktG § 65 gültig ab 20.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2015

3. AktG § 65 gültig von 01.08.2009 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2009

4. AktG § 65 gültig von 15.12.2007 bis 31.07.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/2007

5. AktG § 65 gültig von 01.01.2007 bis 14.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

6. AktG § 65 gültig von 01.05.2001 bis 31.12.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 42/2001

7. AktG § 65 gültig von 20.08.1999 bis 30.04.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 187/1999

8. AktG § 65 gültig von 01.01.1999 bis 19.08.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 125/1998

9. AktG § 65 gültig von 01.07.1996 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 304/1996

10. AktG § 65 gültig von 01.01.1966 bis 30.06.1996

Rechtssatz

Erwirbt eine Aktiengesellschaft Anteile an einem Rechtsträger, dessen Vermögen ausschließlich oder fast ausschließlich

aus Aktien der erwerbenden Gesellschaft besteht, sind die §§ 65 9 AktG aus Sicht der Gesellschaft (analog)

anzuwenden, weil dann mit dem Erwerb von Anteilen an diesem Rechtsträger wirtschaftlich ebenso die eigenen Aktien

erworben werden. Dies gilt auch für die Inpfandnahme von Anteilen an solchen Rechtsträgern.Erwirbt eine

Aktiengesellschaft Anteile an einem Rechtsträger, dessen Vermögen ausschließlich oder fast ausschließlich aus Aktien

der erwerbenden Gesellschaft besteht, sind die Paragraphen 65, 9 AktG aus Sicht der Gesellschaft (analog)

anzuwenden, weil dann mit dem Erwerb von Anteilen an diesem Rechtsträger wirtschaftlich ebenso die eigenen Aktien

erworben werden. Dies gilt auch für die Inpfandnahme von Anteilen an solchen Rechtsträgern.
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